
Katalysatoren -  
Das will das Kfz-Gewerbe nicht 

          Diese Katalysatoren sollte der Kfz-Betrieb 
seinem Kunden nicht anbieten: 

 Keine Angebote von sogenannten 
Universalkats zu Billigpreisen 

 Keine Angebote von Katalysatoren 
 ohne Angabe des Herstellers 

 Keine Angebote von Katalysatoren 
 mit fehlender Genehmigungsnummer 
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Katalysatoren -  
Eine saubere Sache 
 
 

Zur Erfüllung der verschärften Anforde-
rungen der Europäischen Union an das 
Emissionsverhalten der Kraftfahrzeuge, z.B. 

Euro 5 und Euro 6, sind durch den jeweiligen 
Fahrzeughersteller unterschiedliche Technologien 
im Kraftfahrzeug verbaut worden. Ein wesentlicher 
Bestandteil in diesem Zusammenhang ist der 
Katalysator. Der Katalysator dient der chemischen 
Umwandlung der in Verbrennungsmotoren ent-
stehenden Abgasschadstoffe. Das heißt, dass 
nicht verbrannte Kohlenwasserstoffe und Kohlen-
monoxid zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert und 
Stickoxide zu Stickstoff reduziert werden. 
 
Katalysatoren werden allgemein in zwei 
Kategorien unterteilt; diese sind 
 
 Kategorie 1: Original-Austauschkatalysator 
 
 Dieser Katalysator wird vom Inhaber der 

Kraftfahrzeug-Typgenehmigung (Fahrzeugher-
steller) auf dem Markt angeboten. Dieser 
Katalysator wird in die Typgenehmigung des 
Kraftfahrzeugs einbezogen und ist im Anhang 2 
der ECE-Regelung Nr. 83 genannt. 

 
 Kategorie 2: Austauschkatalysator 
 
 Dieser Katalysator wird nach den Vorgaben der 

ECE-Regelung Nr. 103 genehmigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wird bei der periodisch technischen Überwachung 
des Kraftfahrzeugs (z.B. Abgasuntersuchung) 
festgestellt, dass der Katalysator altersbedingt 
seine Wirksamkeit verliert oder eine Beschädigung 
vorliegt, muss der Katalysator ersetzt werden. In 
diesem Fall sollte der Kunde vom Kfz-Betrieb 
umfassend fachlich beraten werden, um beim 
Ersatz des Katalysators die richtige Entscheidung 
zu treffen. Dieser Punkt ist wichtig, da eine aktuelle 
Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
zu dem Ergebnis kommt, dass bei Austausch-
katalysatoren im Vergleich zu Original-Austausch-
katalysatoren erhebliche Qualitätsunterschiede, 
z.B. im Bereich der Dauerhaltbarkeit, auftreten 
können. 

Katalysatoren -  
Der Kunde trifft die 
Entscheidung 
 
Folglich sollte im Beratungsgespräch mit 
dem Kunden grundsätzlich folgender-
maßen vorgegangen werden:  
 
1. Angebot des Original-Austausch-

katalysators oder eines Austausch-
katalysators mit besonderen Quali-
tätsmerkmalen, wie z.B. garantierte 
Dauerhaltbarkeit von 4 Jahren bzw. 
120.000 Kilometer; diese Austausch-
katalysatoren sind mit dem Umwelt-
zeichen "Der Blaue Engel" gekenn-
zeichnet. 

 
2. Ist der Kunde mit dem unter Punkt 1 

genannten Angebot nicht einver-
standen, so besteht weiterhin die 
Möglichkeit, einen Austauschkataly-
sator ohne besondere Qualitäts-
kennzeichnung anzubieten. 

 
 
 
 
 

 


